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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 06.02.2026 

Ausgabe 2026/07 

 
Eintragungsverfügung für das Bestandsverzeichnis der Gemeindestraßen 

 
Genaue Bezeichnung der Straße:  
Oberreichenbacher Straße 
 
Stadt: Reichenbach im Vogtland 
Landkreis: Vogtlandkreis 
 
I. Anlass: 
Berichtigung der Eintragungen gemäß § 3 i.V.m. §§ 4 und 5 StraBeVerzVO, Anpas-
sung an die tat- 
sächlichen Verhältnisse und rechtliche Anforderungen 
 
II. Inhalt der Eintragung: 
Aufnahme der Flurstücke-Nr.:  
T.v. 98 Gem. Oberreichenbach, T.v. 98a Gem. Oberreichenbach, T. v. 155 Gem. 
Oberreichenbach 
T.v. 155a Gem. Oberreichenbach, T.v. 155b Gem. Oberreichenbach 
 
III. Hinweis: 
Die Eintragungsverfügung mit der dazugehörigen Anlage sowie das Straßenbestands-
verzeichnis der oben bezeichneten Straße liegen ab dem Tag der öffentlichen Be-
kanntgabe für die Dauer von zwei Wochen in der Stadtverwaltung Reichenbach im 
Vogtland, Markt 1, Zimmer 221, während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland, 
Markt 1, 08468 Reichenbach im Vogtland Widerspruch erhoben werden. In elektroni-
scher Form kann der Widerspruch rechtswirksam unter der De-Mail-Adresse 
stadt@reichenbach-vogtland.de-mail.de mit der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-
Mail-Gesetzes, bei der der Absender sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-
Gesetz angemeldet ist, erhoben werden.  
 
Reichenbach, den 07.02.2026 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 
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